
Stärker durch weniger Wettbewerb? 

In der Telekom-Branche ist ein heftiger Streit über das beste Wettbewerbsmodell für schnelleres 

Internet entbrannt. Der künftige Telekom-Chef Timotheus Höttges fordert grundlegende Reformen, 

damit die im Internet abgehängten Europäer gegen die Webgiganten aus den USA und Asien 

bestehen können. Die Forderung hat offenbar Gehör gefunden. Eine entsprechende Formulierung 

findet sich auch im gerade ausgehandelten Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wieder. Eine 

„starke deutsche und europäische Telekommunikations- und IT-Industrie“ wird dort erstmals als 

wichtiges wirtschaftspolitisches Ziel formuliert. Die WirtschaftsWoche hat den Präsidenten und 

Geschäftsführer der drei Branchenverbände, in denen sich die Telekom-Konkurrenten 

zusammengeschlossen haben, neun Fragen zur künftigen Regulierungs- und Wettbewerbspolitik 

gestellt. 

 

Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Verband der Anbieter von Telekommunikations- und 

Mehrwertdiensten (VATM). 

Jens Prautzsch, Präsident des Bundesverband Glasfaseranschluss e.V. (BUGLAS ). 

Ralf Kleint, Präsident des Bundesverbandes Breitbandkommunikation. 

 

  



1. Wie beurteilen Sie den Vorschlag der Deutschen Telekom, die bisherige verbraucherfreundliche 

Regulierungspolitik durch eine stärker an industrie- und standortpolitischen Vorgaben orientierte 

Wettbewerbspolitik zu ersetzen, um einen weiteren Ausverkauf der europäischen 

Telekommunikations- und Mobilfunkindustrie zu verhindern? 

Jürgen Grützner 

Die Regulierung ist nicht der Grund für die Probleme der Telekommunikationsindustrie in Europa. 

Eine investitionsfreundlichere Regulierungspolitik wäre allerdings ein Motor für die Entwicklung des 

Wettbewerbs gewesen, der so in Europa nicht stattgefunden hat. Viel zu früh wurde Regulierung 

zurückgenommen und durch incumbentfreundliche, aber investitionshemmende Regulierung ersetzt. 

 

Jens Prautzsch 

Wenn wir das Positionspapier der Telekom richtig verstehen, möchte der Incumbent, dass wir in 

Europa ein aus wenigen ehemaligen Staatsunternehmen bestehendes Oligopol schaffen. Warum ein 

solches europäisches Oligopol besser sein sollte als beispielsweise ein US-amerikanisches, das nach 

Ansicht der Telekom durch einen Ausverkauf der EU-TK-Industrie entstehen würde, ist für uns nicht 

nachvollziehbar. Die Auswirkungen für den Breitbandausbau wären voraussichtlich dieselben. 

Wenige Anbieter, die vielen Nachfragern gegenüberstehen, werden in ihren Ausbauaktivitäten auf 

jeden Fall deutlich weniger dynamisch sein, als die derzeit vorhandene Vielzahl an Anbietern. 

Grundsätzlich müssen aus unserer Sicht sowohl Regulierung als auch Wettbewerbspolitik bei allen 

Entscheidungen im Auge behalten, dass der Infrastrukturwettbewerb nachhaltig positiver ist als der 

Preiswettbewerb. Die reine Differenzierung am Markt über niedrigere Endkundenpreise entwertet 

über sinkende Deckungsbeiträge bereits getätigte Investitionen und gefährdet die Rentabilität 

künftiger Investitionen. 

 

Ralf Kleint 

Wettbewerb führt nicht nur zu verbraucherfreundlichen Resultaten, sondern ist auch der Schlüssel zu 

mehr Investitionen und Innovationen. Die Forderungen der Deutschen Telekom laufen dagegen auf 

eine Remonopolisierung der Telekommunikationsmärkte hinaus. Monopole oder Oligopole waren 

aber noch nie besonders investiv oder innovativ, sondern tendieren dazu, die bestehende 

Infrastruktur (=Kupfer) möglichst lange auszulasten und nicht sukzessive durch eine modernere 

Infrastruktur (=Glas) zu ersetzen. Die Forderungen der Telekom führen daher gerade nicht zu einer 

besseren Wettbewerbsfähigkeit des deutschen oder europäischen Kommunikationsmarktes. Der 

Weg hierhin führt ausschließlich über eine vielfältige und lebendige Wettbewerbslandschaft, in der 

die Infrastrukturinvestitionen der Wettbewerber auch den Ex-Monopolisten zu größeren 

Anstrengungen und schnelleren Innovationszyklen zwingen. Ein gutes Beispiel ist die VDSL-

Einführung in Deutschland, die erst in Gang kam, als gut zwei Jahre nach dem Marktstart der 

Telekom auch die Wettbewerber VDSL vom Kabelverzweiger (KVz) aus nutzen konnten. 

Verbraucherfreundliche Politik und Standortpolitik sind daher kein Gegensatz, sondern zwei Seiten 

derselben Medaille.  



2. Wie beurteilen Sie den Vorschlag der Deutschen Telekom, die starke Zersplitterung des 

Telekommunikationsmarkt mit vielen kleinen Anbietern zurückzudrängen und nach 

amerikanischem Vorbild einen einheitlichen Regulierungsrahmen mit nur noch vier oder fünf 

starken Infrastrukturanbietern zu schaffen? 

Jürgen Grützner 

Die Entwicklung in den USA hat bei Weitem nicht zu den Qualitätsverbesserungen geführt, die man 

sich erhofft hatte, dafür aber zu einer neuen Monopolbildung – nur neun Prozent der Verbraucher 

können zwischen mehr als zwei Anbietern wählen und die Preise für die Internetnutzung haben sich 

verdoppelt bei gleichzeitiger Datendrosselung. Einzige Profiteure sind die wenigen verbliebenen 

Unternehmen selbst.  Der volkswirtschaftliche Effekt ist absolut negativ. Er belastet die Verbraucher 

und schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. 

 

Jens Prautzsch 

Mit über 200 Netzbetreibern weist der europäische TK-Markt in der Tat eine hohe 

Wettbewerbsintensität auf. Aus unserer Sicht unrealistisch und auch jeder ökonomischen Theorie 

widersprechend ist allerdings die Behauptung der Telekom, dass ein „weniger“ an Wettbewerb zu 

einem „mehr“ an Glasfaserausbau führt. Der FttB/H-Ausbau wird in Deutschland bislang fast 

ausschließlich von den Wettbewerbern der Telekom durchgeführt, von denen übrigens viele im 

BULGAS organisiert sind; der Incumbent selbst hat hier allen bisherigen vollmundigen 

Ankündigungen keine Taten folgen lassen.  

Ein Blick auf den als positives Beispiel angeführten US-amerikanischen Markt zeigt zudem, dass dort 

die Kunden zu deutlich höheren Preisen mit deutlich schlechteren Leistungen versorgt werden. Ob 

ein Oligopol mit nur vier oder fünf Anbietern angesichts sonst fehlenden Wettbewerbs tatsächlich 

einen EU-weiten Glasfaserausbau vornehmen würde, muss man angesichts der Erfahrungen aus 

anderen Branchen zumindest anzweifeln. In jedem Fall würde der Breitbandausbau in einer solchen 

Marktsituation nicht beschleunigt, sondern verlangsamt. Vielleicht sollte die Telekom auch ihre 

Strategie noch einmal überdenken: Warum baut sie nicht in strukturschwachen Regionen aus, in 

denen sie als einziger Anbieter über die letzte Meile den Zugang zum Endkunden bereits hat? Das 

könnte angesichts der vorhandenen Infrastruktur lohnender sein als in Ballungsgebieten in den 

Wettbewerb mit FttB/H- oder Kabelnetzen zu treten. 

Wir teilen die Ansicht der Telekom, dass der bisherige reine Preiswettbewerb nicht auf das Ziel eines 

möglichst flächendeckenden Breitbandausbaus einzahlt. Dieser harte Preiswettbewerb hat dazu 

geführt, dass wir in Deutschland bei den Verbraucherpreisen im EU-Vergleich auf den hinteren 

Plätzen liegen. Gleichzeitig haben wir jedoch mit die höchsten Ausbaukosten. Diese gegenläufige 

Entwicklung macht hierzulande viele Ausbauprojekte heute ökonomisch unrentabel. 

 

Ralf Kleint 

Zunächst müssen wir einmal betrachten, was die sogenannte „Zersplitterung“ – die in Wahrheit 

Liberalisierung heißt – hervorgebracht hat: Nämlich um mehr als 90 Prozent gesunkene Entgelte für 



Sprachdienste gegenüber den Preisen des Ex-Monopolisten, Innovationen und Effizienzgewinne – 

gerade bei Geschäftskunden. Daneben wurden ein hoher Level an Verbraucherschutz sowie hohe 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards etabliert. Denn insbesondere regionale Anbieter können Daten 

besonders sicher transportieren, weil sie eigene Netze mit regionalen Rechenzentren betreiben.  

Die Situation in den USA kann für uns hierzulande und in der EU nicht erstrebenswert sein: Während 

in den USA nach einer aktuellen Studie des PEW (August 2013) 70 Prozent der Haushalte 

kabelgebundenes Breitband zur Verfügung steht, sind es in Deutschland 76 Prozent. Die 

durchschnittlich verfügbare Downstream-Geschwindigkeit liegt in der EU zudem signifikant höher als 

in den USA (36 % höher bei xDSL und FTTx; 92 % höher beim Kabel).  

Ein einheitlicher Regulierungsrahmen in Europa würde zunächst nichts verändern, da eine 

Harmonisierung der Regulierung über den BEREC bereits installiert ist. Das Ziel der Deutschen 

Telekom liegt vielmehr – wie die WiWo zutreffend erkannt hat – darin, ihre Wettbewerber 

zurückzudrängen.  

Wie Sie der angehangenen Grafik (Powerpoint-Datei, Seite 1) entnehmen können, erfolgt der 

FTTB/FTTH-Ausbau in Europa primär durch die alternativen Festnetzbetreiber.  

Das Verschwinden ihrer Wettbewerber würde indes nicht das Investitionsdilemma der ehemaligen 

Monopolisten (und der DTAG) lösen: Denn deren Geschäftsmodelle für Glasfaserinvestitionen sind 

auf mittel- bis langfristige Zeiträume ausgelegt. Zudem können nur selten Rendite-Erwartungen im 

zweistelligen Prozentbereich befriedigt werden. Ein börsennotierter Konzern wie die Deutsche 

Telekom, der in Zeiträumen von Quartalen denken muss und dessen Investitionspläne einen sehr 

kurzfristigen Return on Invest haben müssen, kann daher im Grunde keinen FTTH/FTTB-Ausbau – 

insbesondere außerhalb von Ballungsräumen – im Rahmen eines für die Börse befriedigenden 

Geschäftsmodells abbilden.  

So verwundert es auch nicht, dass sich die Deutsche Telekom von ihrem im Jahre 2010 ausgerufenen 

Plan, 10 Milliarden Euro in Deutschland in FTTB/FTTH-Netze zu investieren, inzwischen verabschiedet 

hat. Es wäre im Sinne eines flächendeckenden Ausbau das richtige Rezept, wenn regionale 

Netzbetreiber und Stadtwerke die Glasfasernetze bauen und die Telekom – viel stärker als bisher –

diese Netze für die Vermarktung nutzen würde: Das nennt man dann Open Access! Dies wäre ein 

kooperativer Ansatz, bei dem die regionalen Netzbetreiber kosteneffizient und innovativ die Netze 

bauen und die Telekom diese Netze mit viel Vertriebspower für die Vermarktung Ihrer Dienste 

nutzen würde: So würde ein Schuh draus.  

Dass die Deutsche Telekom erst jetzt – und nicht schon vor zwei Jahren – reagiert hat, liegt unserer 

Auffassung nach vor allem darin begründet, dass der Infrastrukturwettbewerb in den vergangenen 

zwei Jahren deutlich an Dynamik gewonnen hat: Allein die Unternehmen des BREKO haben in diesem 

Jahr bislang 830 neue Gebiete mit NGA-Netzen versorgt. Da die Deutsche Telekom diese Dynamik 

unterschätzt haben dürfte, versucht sie, ihr Monopol zurückzugewinnen, indem sie das 

Ausbautempo und die Ausbaugebiete bestimmen kann. 

  



3. Können die von der Deutschen Telekom angestrebten Größeneffekte tatsächlich den 

Breitbandausbau beschleunigen und den Rückstand bei Glasfaseranschlüssen gegenüber den USA 

und Asien aufholen? 

Jürgen Grützner 

Großen- und Mengenvorteile spielen in der Tat beim Angebot von Diensten eine immer größere 

Rolle. Beim Infrastrukturausbau ist das Gegenteil der Fall. Größe führt hier kaum zu Synergieeffekten. 

Die Kenntnisse der vor Ort möglichen Synergieeffekte und Kosteneinsparpotenziale trägt 

entscheidend zu einem billigeren Ausbau bei und verhindert so weit wie möglich 

Wirtschaftlichkeitslücken, die letztendlich sonst durch Steuermittel ausgeglichen werden müssten. 

Der dezentrale Ausbau beschleunigt vor allem den Rollout im ländlichen Raum. Das belegen die 

Zahlen in Deutschland eindeutig – auch im internationalen Vergleich. Umso größer die Unternehmen 

sind, desto mehr liegt der Fokus auf dichter besiedelten lukrativen Gebieten. Dies gilt umso mehr für 

börsennotierte Unternehmen. Der Ausbau mit Glasfaser – in einem ersten Schritt bis in jedes Dorf bis 

zum Kabelverzweiger – wird bereits mit Hochdruck vorangetrieben. Wenn wir endlich für 

regulatorische Planungssicherheit sorgen und die Fördermittel effizienter eingesetzt würden, ließe 

sich der Rückstand in Hinblick auf die tatsächlich von Kunden nachgefragten Bandbreiten innerhalb 

der nächsten drei bis vier Jahre aufholen. 

 

Jens Prautzsch 

Die von der Telekom angesprochenen Größeneffekte würden unserer Auffassung nach den 

Breitbandausbau nicht beschleunigen. Die bei der Telekom bereits seit Jahren ersichtliche 

Orientierung an kurzfristigen Renditen ist grundsätzlich für Investments, die sich erst langfristig 

rechnen, hinderlich. In Deutschland zeigt sich doch, dass der Glasfaserausbau gerade von den 

Unternehmen vorangetrieben wird, die mit langen Refinanzierungszyklen operieren und sich nicht an 

Quartalsberichten und Ähnlichem ausrichten. 

 

Ralf Klein 

 Nein, denn wie bereits unter 2. beschrieben, ist ein Rückstand gegenüber den USA nicht vorhanden. 

Da die Telekom als Aktiengesellschaft an Renditevorgaben und Return-on-Invest-Zeiten gebunden ist, 

lässt sich kein passendes FTTH/FTTB-Szenario realisieren.  

Zudem gilt: Größe allein zählt nicht. Denn der Glasfaserausbau ist ein regionales bis lokales Thema – 

Größe bringt hier keine Vorteile, sondern eher das Gegenteil. Vor allem gibt es bei dem mit Abstand 

größtem Kostentreiber, dem Tiefbau für die Glasfaserleitungen, praktisch keine Skaleneffekte. 

Zudem sei auch auf die wenig erfolgreichen Expansionen der DTAG nach Großbritannien, 

Griechenland und die USA verwiesen.  

Der Breitbandausbau gewinnt aktuell an Dynamik und wird sich mit steigender Nachfrage – die 

derzeit noch nicht allzu stark ausgeprägt ist – weiter beschleunigen. 

  



4. Welche Preiserhöhungen sind zu befürchten, wenn die Preisregulierung bei 

Vorleistungsprodukten, wie von der Telekom angeregt, aufgehoben wird? 

Jürgen Grützner 

Trotz stetig wachsender Bandbreiten – sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk – lassen sich zurzeit 

im Markt höhere Verbraucherpreise kaum durchsetzen. Der Qualität angemessene Preiserhöhungen 

sind aber erforderlich, um den Breitbandausbau möglichst weitgehend ohne staatliche Förderung 

verwirklichen zu können. Die Möglichkeit für die Deutsche Telekom die Vorproduktpreise unreguliert 

anheben zu können, würde dieses Ziel gerade nicht erreichen, sondern zu einer unmittelbaren 

Schädigung von einzelnen Unternehmen führen, die im direkten Wettbewerb mit der Telekom 

stehen. Da die für die Preisbildung ganz wesentlich verantwortlichen TV-Breitbandkabel-Anbieter 

unreguliert sind, würde nicht kurzfristig das Endkunden-Preisniveau steigen, sondern allein der 

Investitionsstandort Deutschland geschädigt. Die Erhöhung der Vorproduktpreise würde nicht zu 

einem verbesserten Breitbandausbau führen, sondern nur zu einer Verringerung des Wettbewerbs 

und zu einer Einnahmeverbesserung auf Seiten der Telekom.  

 

Jens Prautzsch 

Eine Aufhebung der Preisregulierung bei Vorleistungsprodukten könnte zu verschiedenen 

Entwicklungen führen, die allesamt schädlich für den Wettbewerb wären: Am wahrscheinlichsten, 

weil von der Telekom beispielsweise in allen bisherigen Verfahren zum TAL-Preis so gefordert, wäre 

eine deutliche Verteuerung der Vorleistungspreise. Damit würde zwar der Anreiz, in eigene Netze zu 

investieren, grundsätzlich bestärkt. Überall dort jedoch, wo neue Netze nicht schnell genug 

aufgebaut werden können, würde eine drastische Erhöhung der Vorleistungspreise den alternativen 

Carriern notwendige Mittel für den Aufbau eigener Netze entziehen. 

Eine Aufhebung der Preisregulierung könnte aber auch dazu führen, dass verschiedene 

Marktteilnehmer unterschiedliche Preise für die gleiche Leistung zu zahlen hätten. Damit könnte die 

Telekom massiv in den Wettbewerb eingreifen, ihn in ihrem Sinne beeinflussen und einzelne 

Wettbewerber gezielt aus dem Markt drängen. 

Ebenfalls denkbar wäre aber auch eine sogenannte nicht-preisliche Diskriminierung, wie sie 

beispielsweise durch Bereitstellungsverzögerungen vorgenommen werden könnte. 

 

Ralf Kleint 

Eine Aussetzung der Preisregulierung bei Vorleistungsprodukten würde den Wettbewerb nach 

Auffassung des BREKO zunichtemachen. Weniger Wettbewerb führt in der Regel zu Preiserhöhungen 

und/oder Leistungsverschlechterungen sowie zum Ausbleiben von Innovationen.  

Zwar gibt es in Ballungsräumen Wettbewerb über Kabelanbieter, so dass hier nicht mit 

Preiserhöhungen zu rechnen ist. Andererseits hinkt damit auch die Argumentation der Deutschen 

Telekom: Denn so stünde ihr nicht mehr Geld für Investitionen zur Verfügung, so dass ein Ausbau 

außerhalb von Ballungszentren nicht erfolgen würde – und ohne Wettbewerbsdruck auch nicht 



erfolgen müsste. Hier würde es also entweder zur Preiserhöhungen und/oder zu einem Breitband-

Ausbau nur unter Einsatz von Fördergeldern kommen.  

Beispiele dafür, dass der Bonner Ex-Monopolist nur dort – dann aber auch nicht flächendeckend – 

ausbaut, wo Wettbewerb aktiv ist oder wird, werden unserem Verband derzeit immer häufiger im 

Zusammenhang mit dem VDSL-(Vectoring-)Ausbau gemeldet. So hat sich die Telekom nach der 

Ankündigung unseres Mitglieds RhönEnergie aus Fulda plötzlich ebenfalls für einen VDSL-Ausbau im 

betreffenden Gebiet entschieden, baut dort allerdings nur 5 (lukrative) KVz von insgesamt 16 KVz 

aus. Weitere Details zu diesem und ähnlich gelagerten Fällen teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 

  



5. Welche Folgen hätte eine Universaldienstverordnung für den Infrastrukturwettbewerb? 

Jürgen Grützner 

Da eine entsprechende Abgabe weder rechtlich noch von ihrer Höhe her in der Lage ist, einen 

hochbitratigen Breitbandausbau mit 50 Mbit/s zu leisten, sondern allenfalls zwei bis sechs Mbit/s,  

erscheint ein darauf ausgerichteter Infrastrukturausbau als vollkommen kontraproduktiv, da er 

bereits kurzfristig wieder überbaut werden müsste, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen. 

Sinnvoll ist daher vor allem in Hinblick auf die 100-Prozent-Vorgabe der Bundesregierung eine 

gezielte Förderung von Technologien, die direkt in der Lage sind, 50 Mbit/s zu leisten. Dies ist für die 

Bürger und Telefonkunden die mit Abstand schnellste und preiswerteste Lösung, um den 

Breitbandausbau in die Fläche zu bringen. So versuchen die USA zurzeit, die dort 16 Prozent bei  

jeder  Telefonrechnung  betragende Universaldienststeuer durch wettbewerbliche Lösungen zu 

ersetzen. Wir sollten daher keinesfalls die Fehler der USA nach Deutschland importieren. 

Jens Prautzsch 

Ein von der Politik aktuell zum wiederholten Male diskutierter Breitband-Universaldienst würde die 

Breitbandversorgung in Deutschland nicht nur nicht verbessern, sondern den weiteren 

Breitbandausbau sogar massiv beeinträchtigen. Der Grund: Bereits heute sind Tiefbauressourcen ein 

knappes Gut. Dessen Preis würde bei staatlicherseits angeordneten Ausbaumaßnahmen steigen, mit 

der Folge, dass ökonomisch sinnvolle Ausbauprojekte entweder dramatisch teurer oder sogar 

undurchführbar würden.  

Hinzu kommt, dass der durch einen Breitbanduniversaldienst angeordnete Netzausbau gemäß den 

Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes anteilig von der gesamten Branche mitbezahlt werden 

müsste. Damit würden die Wettbewerber die Netzinfrastruktur eines Carriers, der in vielen Fällen die 

Telekom sein dürfte, anteilig cofinanzieren. Angesichts der Tatsache, dass Netzwirtschaften ohnehin 

zu natürlichen Monopolen tendieren, würde somit der Infrastrukturwettbewerb massiv 

beeinträchtigt und auf lange Sicht sogar ausgehebelt werden. 

 

Ralf Kleint 

Der möglichst rasche flächendeckende Breitbandausbau kann nur im fairen Wettbewerb der 

Anbieter und Technologien und mit den Investitionen aller Marktteilnehmer gelingen. Langfristig ist 

die Glasfaser die führende Technologie, um den stetig wachsenden Bandbreitenbedarf zu decken. 

Abseits der Ballungszentren treiben vor allem die alternativen Netzbetreiber den Ausbau von 

Glasfaser-Infrastruktur schrittweise und bedarfsgerecht voran. Ein dynamisches Wettbewerbsumfeld 

vorausgesetzt, planen sie nach Zahlen des WIK, bis 2018 9,1 Milliarden Euro in die breitbandige 

Versorgung vor allem ländlicher Gebiete zu investieren, wo der Ausbau meist nur mit individuellen 

Lösungen für die konkrete Situation möglich ist.  

Ein Breitbanduniversaldienst würde sämtliche unternehmerischen Aktivitäten, Investitionen und 

Innovationen stoppen und damit den weiteren Breitbandausbau massiv verlangsamen und 

verteuern, denn die ohnehin knappen Ressourcen Kapital und Fachkräfte würden aus ökonomisch 

sinnvollen Projekten in unrentable Projekte um- bzw. fehlgeleitet. Hinzu kämen die immensen 

bürokratischen Kosten, die die Ausgestaltung und Umsetzung eines Universaldienstes nach sich 



ziehen würden. Schließlich ermöglichen die verschiedenen Technologien auch in ländlichen Gebieten 

höhere Bandbreiten, als sie mit einem EU-rechtlich zulässigen Universaldienst auf 

Grundversorgungsniveau möglich wären. Ein Universaldienst ist keinesfalls geeignet, um die 

Breitbandziele der Bundesregierung zu erreichen.  

Für die Entwicklung der weiteren Marktdynamik sind ein klares politisches Bekenntnis zum 

Wettbewerb und eine anreizorientierte Regulierung notwendig. Wo ein wettbewerblicher Ausbau 

mittelfristig nicht zu erwarten ist, ist eine zielgerichtete Förderung effektiver als ein Universaldienst. 

  



6. Welche Folgen hätte ein staatliches Förderprogramm in Milliardenhöhe für den 

Breitbandausbau in bisher unterversorgten Regionen und den dortigen Wettbewerb? 

Jürgen Grützner 

Sofern die regulatorischen Rahmenbedingungen wirklich allen Investoren Investitionen in den 

Breitbandausbau ermöglichen und wenn Brüssel endlich aufhört, den geförderten Ausbau mit 

Vectoring zu torpedieren, dann erst können weitere Fördermittel Wirkung entfalten. Ändert Brüssel 

seine völlig unverständliche Haltung nicht, werden alle Anstrengungen, den Breitbandausbau in die 

Fläche zu bringen, verpuffen. Die Höhe der Förderung sollte so beschränkt werden, dass das 

Überbauen anderer hochleistungsfähiger Technologien weitgehend ausgeschlossen und ein 

effizienter Einsatz der Fördermittel auch gewährleistet sein kann.  

Sowohl im Bereich Tiefbau als auch bei der Netzplanung arbeiten wir in Deutschland bereits nah am 

Limit der Kapazitäten. Es kommt deswegen nicht darauf an, weitere Milliarden in den Markt zu 

drücken, sondern innerhalb eines für den Bund problemlos finanzierbaren Rahmens, der sicherlich 

unterhalb einer Milliarde Euro pro Jahr liegen kann, die Effizienz der Mittelvergabe und der 

Ausschreibungsverfahren zu verbessern. 

 

Jens Prautzsch 

Die Konsequenzen eines staatlichen Förderprogramms für den Breitbandausbau hängen in hohem 

Maße davon ab, wie ein solches Förderprogramm konkret ausgestaltet sein würde. Wir halten die 

gezielte Förderung – als Schließung bestehender Wirtschaftlichkeitslücken – in bislang schlecht 

versorgten Regionen grundsätzlich für zielführender als beispielsweise eine 

Universaldienstverordnung. Mögliche negative Konsequenzen für den Wettbewerb könnten durch 

die Verpflichtung, in geförderten Ausbauprojekten einen diskriminierungsfreien Zugang für Dritte 

(open access) anzubieten, vermieden werden. Abhängig von den konkreten Begebenheiten vor Ort 

können aber auch andere Unterstützungsmaßnahmen sinnvoll sein. So beispielsweise Bürgschaften 

durch die öffentliche Hand als Sicherheiten oder der Zugang zu verbilligtem Kapital. Wenn man – 

sinnvollerweise – über die Unterstützung durch die öffentliche Hand nachdenkt, könnte aber auch 

die steuerliche Absetzbarkeit der Hausanschlüsse dazu beitragen, die hohen Kosten des Netzausbaus 

auf möglichst viele Schultern zu verteilen. 

 

Ralf Kleint 

Eine Förderung zur Schließung von Wirtschaftlichkeitslücken ist überall dort sinnvoll, wo ein 

marktgetriebener Ausbau mittelfristig nicht zu erwarten ist. Fast noch wichtiger als die eigentliche 

Höhe der bereitgestellten Finanzmittel ist jedoch eine praktikable und zielgerichtete Ausgestaltung 

der Fördermittelvergabe. Klar ist auch, dass bei der Ausgestaltung von Fördermaßnahmen 

Wettbewerbsverzerrungen so weit wie möglich zu vermeiden sind. Das Prinzip des Open Access 

ermöglicht zudem einen Wettbewerb auf Dienstebene.  

Ebenso sinnvoll wie die Bereitstellung von Fördermitteln für den Breitbandausbau ist die dauerhafte 

Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten: Ein Bürgschafts- oder Kreditprogramm für den 



Breitbandausbau – zum Beispiel der KfW – sollte die spezifischen Besonderheiten solcher 

langfristigen Infrastrukturprojekte berücksichtigen. Dies gilt beispielsweise hinsichtlich der Laufzeit 

oder der Abrufbarkeit von Mitteln in Tranchen, da Netzinvestitionen einem hohen Kapitalbedarf 

unterliegen, bevor sie Einnahmen generieren. Daher ist auch ein flexibles Tilgungsmodell mit 

steigenden Tilgungsraten nach einer tilgungsfreien Anlaufzeit wesentlich. Des Weiteren ist eine 

Haftungsfreistellung der Hausbanken gegenüber den Förderbanken von deutlich über 50 % sinnvoll, 

um die Bereitschaft der Hausbanken für die Kreditvergabe für Breitbandprojekte zu erhöhen. 

  



7. Welche Formen des Dienstewettbewerbs werden künftig - angesichts des sich verstärkenden 

Infrastrukturwettbewerbs zwischen Glasfaser, Kabel und LTE und zunehmender Marktpräsenz 

durch OTT-Player - überhaupt noch benötigt? 

Jürgen Grützner 

    a) entbündelter Netzzugang? 

Der entbündelte Netzzugang wird weiter die Grundlage von Investitionen bleiben, da etwa 80 

Prozent der Wettbewerbsunternehmen weiterhin von einem entbündelten Zugang zum Endkunden 

und damit auf das letzte Stück Kupfer angewiesen sein werden.  

    b) Bitstream-Access? 

Bitstrom Access hat eine stark zunehmende Bedeutung, aber er verdrängt nicht den entbündelten 

Zugang, solange für die nächsten zehn bis 15 Jahre keinesfalls damit zu rechnen ist, dass bereits 

Glasfaser bis zum Endkunden liegt und der Kupferanschluss vollständig ersetzt wurde.  

  

    c) Preselection?    d) call-by-call? 

Preselection und Call-by-Call (CbC) werden zum einen für Geschäfts- und Privatkunden noch lange 

Zeit von Bedeutung sein. Zum anderen bietet Call-by-Call gesamtwirtschaftlich betrachtet ein 

hervorragendes Korrektiv und trägt zur Preistransparenz auch für die Kunden bei, die letztendlich 

nicht CbC, sondern Flatrates nutzen. 

 

    e) Service-Provider im Mobilfunk? 

Die Service Provider und virtuellen Netzbetreiber sorgen mit für eine optimale Vermarktung und 

Auslastung der Netze. Sie sorgen für ein erheblich breiteres Angebotsspektrum, von dem die 

Verbraucher massiv profitieren. Sie tragen damit zur Finanzierung des Netzausbaus bei und sorgen 

dafür, dass möglichst viele individuelle Kundenbedürfnisse ihre Abbildung in Geschäftsmodellen 

finden. 

 

Jens Prautzsch 

Der Breitbandausbau im Festnetz ist in den letzten Jahren im Mix der Anschlusstechnologien 

vorangekommen. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Der 

diskriminierungsfreie Zugang zu Vorleistungsprodukten ist unabdingbare Voraussetzung dafür, die 

Glasfaser immer näher zum Kunden zu bringen. Vor diesem Hintergrund wird insbesondere der 

entbündelte Netzzugang (a) auf absehbare Zeit das zentrale Vorleistungsprodukt bleiben, um den 

zwingend notwendigen Infrastrukturwettbewerb zu befördern. Der Bitstromzugang (b) ist allein 

deshalb auch künftig nicht wegzudenken, weil er im Falle des Einsatzes von Vectoring die einzige 

Möglichkeit ist, Endkunden auch nach dem Wegfall des TAL-Zugangs weiter zu versorgen.  

Hinsichtlich der weiteren Notwendigkeit von Preselection (c) und Call-by-Call (d) gibt die 

Marktentwicklung der vergangenen Jahre eindeutig Aufschluss: Die Nutzung beider Dienste ist 



insbesondere seit 2011 stark rückläufig. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhält und beide 

Dienste bereits in wenigen Jahren kaum mehr wahrnehmbar sein werden. 

 

Ralf Kleint 

Die vom BREKO vertretene Multi-Access-Strategie, die auf ein Zusammenwirken der verschiedenen 

Infrastrukturformen und der darauf aufsetzenden Geschäftsmodelle basiert, ist der richtige Weg für 

den Breitbandausbau – jedenfalls in Deutschland. In diesem Sinne ist kein Geschäftsmodell 

verzichtbar. Darum ist der Ansatz der EU-Kommission, durch ein zentrales Breitbandzugangsprodukt 

(BSA – Bitstream-Access) alle anderen Zugangsformen substituieren zu wollen, auch völlig verfehlt.  

Zentrales Scharnier ist der Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (TAL – „letzte 

Meile“), die eine Form des Infrastrukturwettbewerbs ist. In Deutschland war die Entbündelung die 

erste Zugangsform zur Infrastruktur der Deutschen Telekom und daher die Keimzelle des 

Wettbewerbs. Der TAL-Wettbewerb in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen sind ca. 10 

Millionen TAL in Deutschland geschaltet, wobei der TAL-Zugang am Kabelverzweiger (KVz) erheblich 

an Bedeutung gewinnt.  

Die Glasfasererschließung und der Zugang zum KVz (FTTC) ist die entscheidende Stufe auf der 

Investitionsleiter zu FTTB/FTTH. Zwar gibt es gute Beispiele für einen direkten FTTB/FFTH-Ausbau 

(gerade im BREKO), in vielen Fällen wird aber über den entbündelten Zugang am KVz erst die 

kritische Menge an Kunden und die finanziellen Mittel generiert, um den weiteren Ausbau mit 

Glasfaser zu ermöglichen. (Also: hohe Bedeutung des entbündelten Zugangs als Form des 

Infrastrukturwettbewerbs und sogar noch zunehmend)  

Demgegenüber ist der heute etablierte Bitstromzugang weniger infrastruktur- und damit 

investitionsintensiv und ermöglicht damit eine schnellere Erschließung größerer Flächen. Um den 

Bitstromnutzern eine größere Einflussnahme auf die Produktkonfiguration und -gestaltung zu 

ermöglichen, ist der heutige Bitstrom auf dem Layer 3 um einen Bitstromzugang auf dem Layer 2 zu 

ergänzen. Hier ist die Telekom auch zur Zugangsgewährung verpflichtet. Zudem sind auch 

Übergabestandorte für BSA festzulegen, die Wettbewerbern die Nutzung ihrer eigenen vorhandenen 

Infrastruktur in höherem Maße ermöglichen. (Bedeutung: ebenfalls zunehmend).  

Call-by-call / Preselection: Wegen der Marktgängigkeit von Flatrates und dem stärkeren 

Infrastrukturwettbewerb hat die Bedeutung in den letzten Jahren stark abgenommen. Dies kann sich 

aber in dem Maße ändern, in dem die Unternehmen von Flatrates abrücken (wobei eine solche 

Entwicklung voraussichtlich in erster Linie den Datenteil von Flatrates betreffen wird und nicht den 

Sprachteil; also: Bedeutung abnehmend).  

Service-Provider Mobilfunk: Bei beschränkten Infrastrukturressourcen (Frequenzen) ist eine 

Dienstekomponente wettbewerblich immer sinnvoll. Zudem können win-win-Situationen entstehen, 

wenn die Infrastruktur des Netzbetreibers und die besondere Kundenbeziehung und Vertriebsstärke 

des Service Providers durch SP-Modelle verbunden werden. Bestes Beispiel ist die BREKO-

Einkaufsgemeinschaft (BREKO eG), die ihre Mobilfunk-Angebote technisch über Telefónica realisiert. 

  



8. Wie sieht Ihre Bilanz nach 15 Jahren Wettbewerb in der Telekommunikation aus? Welche 

Fehlentwicklungen müssten korrigiert werden? 

Jürgen Grützner 

Die Bilanz ist bezogen auf Deutschland aus Verbrauchersicht, aber auch aus Wettbewerbersicht 

positiv.  Der  Breitbandausbau und der Dienstewettbewerb könnten allerdings erheblich weiter sein, 

wenn man in Deutschland und vor allem in Brüssel konsequenter auf die Entwicklung des 

Wettbewerbs gesetzt hätte. Deutschland liegt dabei im internationalen Vergleich noch relativ weit 

vorne, kämpft aber auch hier mit der Rücknahme der Regulierung und der Wiedererstarkung des Ex-

Monopolisten. Die Signale aus Brüssel gehen zurzeit in die vollkommen falsche Richtung. Sie 

behindert massiv den Einsatz neuer Technologien wie zum Beispiel Vectoring. Sie setzt auf 

Großunternehmen, insbesondere die Ex-Monopolisten statt auf flexible mittelständische 

Unternehmen. Statt den Wettbewerb in Europa dramatisch zu verstärken und Innovationen und 

Investitionen zu fördern, versucht man Global Player heranzuziehen, obwohl sich diese erst dann 

entwickeln können, wenn sie sich in einem starken Wettbewerb behaupten können. 

 

Jens Prautzsch 

In den vergangenen 15 Jahren seit der Marktöffnung hat sich nach unserer Auffassung der 

Wettbewerb gut entwickelt. Dabei hat sich gezeigt, dass die der Regulierung von Netzwirtschaften 

zugrunde liegende These, dass diese Infrastrukturen zu Monopolen tendieren, richtig ist. Trotz aller 

Investitionen, die in den vergangenen anderthalb Dekaden von den Wettbewerbern getätigt wurden, 

ist der Wettbewerb noch nicht „selbsttragend“. Die Telekom ist nach wie vor marktmächtig und 

versucht diese Marktmacht auch auszunutzen. Dies zeigt das Beispiel Vectoring ganz deutlich. Um 

mit den Kabelnetzbetreibern in puncto Bandbreitenvermarktung mithalten zu können, wollte man 

den Zugang zur letzten Meile am Kabelverzweiger kurzerhand remonopolisieren. Ohne einen 

regulatorischen Eingriff wäre der Infrastrukturwettbewerb auf dem Kupfernetz mit einem Schlag 

ausgehebelt worden.  

Wir haben in den vergangenen Jahren auf den TK-Märkten eine Entwicklung erlebt, die es aus 

ökonomischer Sicht gar nicht geben dürfte: Leistungen werden permanent gleichzeitig besser und 

preisgünstiger. Der Wettbewerb hat sich vornehmlich zu einem Preiswettbewerb entwickelt, der 

Infrastruktur-Errichter benachteiligt und Reseller begünstigt. Diese Fehlentwicklung muss nach 

unserer Auffassung in den kommenden Jahren zumindest gestoppt werden. Zudem muss jeglichem 

Versuch der Remonopolisierung hartnäckig widerstanden werden. 

 

Ralf Kleint 

Der starke TAL-Wettbewerb in Deutschland (auch als wichtige Zwischenstufe zu mehr FTTB/FTTH, 

siehe Frage 7) hätte noch eine viel schnellere und tiefere Entwicklung nehmen können, wenn zwei 

Bedingungen erfüllt wären: 

a) deutlich niedrigere Zugangsentgelte für die „letzte Meile“, die sich an den tatsächlichen Kosten der 

Deutschen Telekom orientieren und nicht an der fiktiven Neuerrichtung ihres Kupfernetzes wären 



also mehr Investitionsmittel für den wettbewerblichen Infrastrukturausbau verfügbar, wenn die TAL-

Preise entsprechend abgesenkt würden. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Telekom – bezogen 

auf etwa 38 Millionen Teilnehmeranschlüsse – noch immer einen Marktanteil von mehr als 80 

Prozent hat, also klar marktbeherrschend ist.  

 

Zudem würde im Falle der deutlichen Entgelt-Absenkung dann auch ein Anreiz für die Telekom 

entfallen, ewig an ihrem – wegen der Überkompensation durch die hohen TAL-Preise lukrativen – 

Kupfernetz festzuhalten und den weiteren Ausbau von FTTB/FTTH zu verzögern (hier sei erneut auf 

die nie umgesetzte Ankündigung der Telekom aus dem Jahr 2010 verwiesen, 10 % der Haushalte mit 

FTTB/FTTH zu versorgen). 

b) eine Sicherung der vertraglich vereinbarten TAL-Bereitstellungs- und Entstörqualität durch 

angemessene Vertragsstrafen  

Auch wenn die Bundesnetzagentur sehr auf ihre Unabhängigkeit achtet, wäre es wünschenswert, 

wenn sich der Bund weiter aus der Deutschen Telekom zurückzieht, wie das in anderen Ländern 

bereits der Fall ist. Es ist nicht gut, wenn der Bund die Wettbewerbsspielregeln setzt und gleichzeitig 

als Mehrheitsaktionär auf die Dividende des größten Wettbewerbers angewiesen ist.  

Schließlich ist die Entwicklung auf europäischer Ebene („Single Market Package“ - geplante 

Abschaffung des physikalischen TAL-Zugangs, Rückführung der Entgeltregulierung) sehr bedenklich. 

Wenn die EU-Kommission den rechtlichen TK-Rahmen / Regulierungsrahmen als 

„Entwicklungshilfeprogramm für notleidende Ex-Monopolisten“ begreift, wird der Ausbau 

hochleistungsfähiger Breitbandinfrastruktur in Europa scheitern. 

  



9. Was halten Sie für das beste Wettbewerbsmodell für die nächsten 15 Jahre?  

 

Jürgen Grützner 

Ein ausgewogenes und im fairen Wettbewerb entwickeltes Verhältnis zwischen großen und kleinen 

Unternehmen, die in der Lage sind, die stetig notwendigen Infrastrukturausbau-Maßnahmen aus 

eigener Kraft voranzutreiben. Nach einem erfolgreichen Rollout von Glasfasernetzen bis ins Haus und 

erheblicher breitbandiger Nutzbarkeit der zur Verfügung stehenden Mobilfunkfrequenzen wird Open 

Access für Diensteanbieter eine zentrale Rolle spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt  die Frage des 

Netzzugangs zumindest zu den Kupfernetzen der Telekom ein entscheidender Treiber für den 

weiteren Infrastrukturausbau. Wie bei Wasser, Strom und Gas brauchen die TK-Netze, wenn diese 

ein natürliches Monopol bilden, ein entsprechendes regulatorisches Korrektiv. Damit kann 

sichergestellt werden, dass nicht alleine das Erwirtschaften von Monopolrenditen das Ergebnis von 

Wirtschaftspolitik ist, sondern der Nutzen für die Kunden und die Volkswirtschaft.  

 

Jens Prautzsch 

Wir glauben, dass der Infrastrukturwettbewerb, der im Falle von Marktversagen durch zielgerichtete 

Regulierung begleitet wird, die beste Wettbewerbsform für die kommenden Jahre ist. Dieser 

Infrastrukturwettbewerb ist die Basis für den Aufbau moderner und leistungsfähiger 

Telekommunikationsnetze, die dem auch künftig permanent steigenden Bandbreitenbedarf 

standhalten, und wird ein nachhaltig gutes Leistungsangebot zu günstigen Preisen hervorbringen. 

Es besteht heute kein vernünftiger Anlass, um über eine Rückführung der bestehenden Regulierung 

des marktmächtigen Unternehmens überhaupt nachzudenken. Trotz aller Ausbauanstrengungen der 

Wettbewerber in den vergangenen Jahren ist das vom deutschen Steuerzahler zu Monopolzeiten 

finanzierte Telekom-Netz auch heute immer noch die einzige in Deutschland flächendeckend 

verfügbare Telekommunikationsinfrastruktur. Solange dies der Fall ist, kann der Infrastrukturinhaber 

immer durch preisliche und nicht-preisliche Diskriminierung andere Marktteilnehmer behindern oder 

aus dem Markt drängen und sich damit wieder Richtung Monopol bewegen. Diesem möglichen 

Marktversagen muss Regulierung auch weiterhin begegnen. 

 

Ralf Kleint 

Der BREKO setzt auf Investitionswettbewerb nach dem Modell des WIK und das sich daraus bereits 

entwickelte und etablierte Konzept der „ladder of investment“. 

Das von der Deutschen Telekom häufig angeführte Negativ-Beispiel von 1&1 für ausgebliebene 

Investitionen in Infrastruktur nach der „ladder of investment“ ist hier unzutreffend, weil gerade 1&1 

nie in den Investitionswettbewerb getreten ist und sich für die Inanspruchnahme eines reinen 

Bitstrom-Produkts entschieden hat. 


